














Spielzeug, Babydecke, Wickelauflage
sowie
Kinderwagen 100,00 €
Kinderbett 85,00 €
Wickeltisch 30,00 €

Neben der Beihilfe bei Schwangerschaft und Geburt sind
auch Bekleidungsbeihilfen insbesondere bei Gesamtver-
lust z. B. bei Wohnungsbrand oder aufgrund außerge-
wöhnlicher Umstände wie erhebliche Gewichtszu- oder
-abnahme möglich.

Bei der Bemessung der vorgenannten Pauschalen wurden
bereits bestehende Richtlinien und Erfahrungswerte zu
Grunde gelegt. Des Weiteren wurde darauf abgestellt,
dass bei der Beschaffung der Einmalbedarfe auch auf
Gebrauchtmöbellager, An- und Verkauf–Geschäfte, Anbie-
ter im unteren Preisniveau, sowie auf Kleiderkammern
verwiesen werden kann.

4.3. Beihilfe gem. § 23 Abs. 3 Nr. 3 SGB II und
§ 31 Abs. Nr. 3 SGB XII

Die Gewährung einmaliger Bedarfe für Klassenfahrten ist
im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen unter
Hinzuziehung des jeweils aktuellen Runderlasses des MK
nur bei mehrtägigen Klassenfahrten möglich.

Fahrten ins Ausland sind nach den schulrechtlichen
Bestimmungen zulässig.

Das Gesetz sieht hier keine Pauschalierung vor, so dass
die tatsächlich anfallenden Kosten zu berücksichtigen
sind.

Eine entsprechende Bestätigung der Schule über die
geplante Klassenfahrt ist zwingend vorzulegen (siehe
Anlage)

Nicht übernommen werden, eintägige Klassenfahrten,
unterrichtsergänzende Schulveranstaltungen an einem
anderen Lernort, z. B. Auslandsaufenthalte im Rahmen
von Schulpartnerschaften, Sprechreisen, Ski-Kompakt-
kurse.

Ebenfalls nicht zu übernehmen sind Kosten, die bereits
durch den Regelsatz abgedeckt werden (besondere
Bekleidung, Koffer, Waschzeug o.ä.).

Einzelfallenscheidung bei
besonderen Umständen

Klassenfahrten

tatsächliche Kosten

Schulbestätigung erforderlich

keine Übernahme


